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statt der früheren Quästoren s. g. procuratores,
später and) rationales genannt und aus dem
Ritterstande genommen, zur Erhebung der Ein¬
künfte für die Privatcasse des Kaisers, fiscus.
In den Senatsprovinzen, welche Einnahmen für
den Fiscus lieferten, etwa durch kaiserliche Privat-
güter re., war ebenfalls ein Proenrator, wogegen
die Einnahmen für das Aerar, nach wie vor,
hier von den Quästoren beso rgt tourbeit. Kleinere
Provinzen, als Znbeh-ör einer größeren, wurden
auch blos von Procnratoren verwaltet, die als¬
dann Jurisdiction besaßen, auch wol das impe-
rium, z. B. Pontius Pilatus iu Judäa. — 4)
Endlich gab es sehr verschiedene Proenrationen zu
Rom, die sich zum Theil aus das Finanzwesen
bezogen, z. B. proenrator aerarii maioris, Fi¬
nanzminister, proc. rei privatae, Verwalter des
Fiscus, die beide wieder vielfach andere procura¬
tores unter sich hatten, je nach den verschiedenen
Einnahmequellen beuauut, z. B. proc. metallo-
rum, zum Theil nur das Amt bezeichneten, z. B.
proc. ludorum, aquarum it. s. W. Auch reiche
Frauen hatten ihre Geschästssührer, procuratores,
ergebene Freunde und Diener, von denen Cicero
(Caec. 5, 14.) eine ergötzliche Schilderung gibt.
Vgl. Mart. 5, 61. Sen. controv. 7, 20.

Procyon s. Sternbilder, 5.
Pro dictatöre, prodictator, eilt Stellver¬

treter des Dictators. Livius (22, 31.) erzählt,
daß nach der Schlacht am trasimenischen See 217
v. E., als der Consnl Flaminins gefallen und der an¬
dere Eonsnl Servilius, der allein den Dictator hätte
wählen können, abwesend war, das Volk den Q.
Fabins Maximus zum Prodictator wählte; 22, 8.
fugt er bei: quod numquam ante eam diem
factum erat; ob es jedoch je wieder vorgekommen,
wird wenigstens nirgends gelesen.

IIqoöixoi, die Vormünder der minorennen
Könige in Sparta, die für ihre Erziehung sorg¬
ten und als Retchsverweser königliche Gewalt
hatten; sonst auch überhaupt für Rechtsvertheidi¬
ger, Patron, Sachwalter gebrand)t. Xen. Hell.
4, 2, 8. Plut. Lyc. 3.

Prodikos, ngc/Smog, ein griech. Sophist aus
Julis auf Keos, ein Zeitgenosse des Sokrates,
kam in seiner Jugend in Angelegenheiten seines
Vaterlandes nach Athen, wo fein Auftreten Be¬
wunderung und Aussehen erregte und ihn wol
anch zu weiteren rednerischen Vorträgen und zur
Ertheilnng von Unterricht in der Redekunst gegen
Bezahlung bestimmte. Athen scheint von nun an
fein bleibender Aufenthalt geworden zn sein, wo
er mit den bedeutendsten Männern seiner Zeit,
mit Sokrates, Lenophon, Dämon, Kritias, Thu-
kydides, Theramenes, Enripides, Jfokrates, in
nähere Verbindung kam. Mehrere dieser Männer
werden geradezu seine Schüler genannt, und un¬
leugbar ist der große Einfluß, den er durch Un¬
terricht oder durch Umgang auf feine Umgebung
ausgeübt hat. Platon äußert sich stets mit Be-,
wnitdernng über ihn. Von den Reden (loyoi)
des Prodikos haben wir weder genauere Nach¬
richten, noch Bruchstücke. Nur eine ist uns durch
Xenophons Mittheilung (mem. 2, 1, 21.) wenig¬
stens ihrem Inhalte nach bekannt, die durch ihre
anmnthige Form und ihren sittlichen Gehalt gleich
ausgezeichnete Allegorie vou Herakles am Scheide¬
wege (Hercules Prodicius genannt) im Kampfe

Profanus.

zwischen der Tugend und dem Laster, welche als
zwei weibliche Wesen ihm entgeltkommen. Von
einem ähnlichen Geiste zeugen auch andere Vor¬
träge, über welche Platon in seinen Schriften re-
ferirt. Günstig für ihn lautet auch das Sprich¬
wort: öoqpcoTfQos nqoSiv.ov, sowie die ihm er¬
theilten Prädicate: o de wog, o aoepög. „ Ohne
der gorgianischen Ueberfchwänglichkeit zu verfallen,
war seine Sprache schön, schmuckreich, im Ausdruck
prächtig und fein unterschieden, und fein Rede¬
talent schien die Rauheit seines Organs nicht zn
behindern." — Vgl. F. G. Welcker in s. kl. Schrif¬
ten II (1845), S. 393 ff.

Prodigium f. Divinatio, 13. 17.
Prodigus, der Verschwender, der wegen un¬

mäßigen Aufwandes oder schlechter Vermögens-
Verwaltung nach einer Bestimmung der XII Ta¬
feln beim Prätor von feinen Verwandten ver¬
klagt werden konnte, worauf derselbe sich der
Versügung über feine Güter begeben mußte (bonis
interdicere vom Prätor) uud aus dem Kreise
seiner Agnaten einen curator erhielt. Gic. Cat.
m. 7. Hör. ep. 1, 1, 102 ff.

Proclitio, nicht blos eigentlicher Verrath am
Vaterlande, sondern jede staatsgefährliche Hand¬
lung überhaupt, fpäter übertragen auf die Persou
des Fürsten, das Majestätsverbrechen. And)
manche Militärvergehen sielen unter diesen Be¬
griff, s. Disciplina militaris, 9. 10.

Ilffödofioq s. Templum, 5.
IlQodooia, Verrath, bezeichnet das Verbre¬

chen, wenn jemand den Staat oder einen Theil
desselben, z. B. eine Festung, ein Schiff n. s. w.,
einem auswärtigen Feinde überliefert. Zuweilen
wird aber auch das ^ Verbrechen des Umsturzes
des Verfassung (xazäXvaig rov 8ijfiov und tv-
Qavvig), auch der Versuch dazu, als ngoSooLu
bezeichnet. Ueber die gerichtliche Verfolgung des
Verbrechens f. Eiguy y slia. Strafe: Tod, Ver¬
sagung der Bestattung in Attika, Niederreißuug
der Häuser, Confiscation des Vermögens, Auf¬
zeichnung des Namens und der Ränke der Ver*
räther, Atimie, die noch auf die Nachkommen fort¬
erbte. Forum: Thefmotheten.

Prodrömi Winde, 1.
II(&amp;gt;o£&amp;lt;?(&amp;gt;icc nannte man in Athen das Ehren¬

recht, in den Schauspielen den ersten und vor¬
nehmsten Platz ans den ersten (untersten) Bänken,
zunächst der Orchestra, einnehmen zn dürfen.
Man ehrte auf diese Art Feldherren, Priester,
fremde Gesandte, Bürger befreundeter Städte uud
alle die, welche der Staat für ihre Verdienste
besonders auszeichnen wollte. Auch die Waisen
der im Kriege gefallenen Bürger hatten das Recht
der Proedrie. — Allgemein bezeichnet das Wort
Sitz und Würde des nQÖsdqog, Vorsitz im Senat
und bei Volksverfammlungen.

IlQÖtÖQOt f. BovXrj, 4.
ITQ0fi%(p0Q('i f. Staatshaushalt, 1, 12.
Profanus, ßißrjlog, dfivqrog, der vom Tem¬

pel (fanum) fern Gehaltene, Uneingeweihte, be¬
sonders von den eleusitüschen Mysterien geltend;
bei der Aufnahme neuer Mysten bediente man
sich der ausschließenden Formel für die Andern:
EM« g ßeßrjlot, procul este, profani, was dann
auch, besonders von Dichtern, auf andere Ver¬
hältnisse übertragen ward; vgl. Verg. A. 6, 258.
Hör. od. 3, 1, 1.


